
Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 
Bundeshaus West 

3003 Bern 

Revision der Zivilstandsverordnung und der Verordnung über die Gebühren im Zivilstandswesen; 

Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Am 10. Mai 2023 hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) die Kantonsregierun­

gen im Rahmen eines Vernehmlassungsverfahrens eingeladen, zur Revision der Zivilstandsverord­

nung (ZStV; SR 211.112.2) und der Verordnung über die Gebühren im Zivilstandswesen (ZStGV; 

SR 172.042.110) Stellung zu nehmen. Wir äussern uns dazu wie folgt: 

Wir begrüssen grundsätzlich die Revision der ZStV und der ZStGV. Mit der Einführung des neuen Zei­

chensatzes «ISO-Norm 8859-1 + Latin Extended-A» wird es im künftigen elektronischen Personen­

standregister «Infostar NG» möglich sein, fast alle Namen europäischer Personen ohne Transkription 

in der Originalschreibweise zu erfassen. Der Regierungsrat hat keine Einwendungen gegen die Einfüh­

rung des erweiterten Zeichensatzes und die damit verbundenen neuen Regelungen in der ZStV sowie 

in der ZStGV. 

Weiter soll die Bestimmung, dass nur Personen mit Schweizer Staatsangehörigkeit das Amt als Zivil­

standsbeamtin oder Zivilstandsbeamter ausüben können, aus der Verordnung gestrichen werden. 

Entweder wird diese Bestimmung stattdessen in ein Bundesgesetz aufgenommen oder aber ersatzlos 

gestrichen. Die Zivilstandsbeamtinnen und -beamten sind im Rahmen der Personenregistrierungen 

Urkundspersonen und nehmen somit eine hoheitliche Funktion wahr. Das Zivilstandsamt ist kein 

Dienstleistungsbetrieb, sondern hat gesetzliche Vorschriften, manchmal auch gegen den Willen der 

Person, die ein entsprechendes Ereignis zu melden hat, durchzusetzen . Deshalb beantragen wir, die 



derzeitige Bestimmung erst dann aus der Verordnung zu streichen, wenn sie stattdessen in einem 

Bundesgesetz festgehalten wird. 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen für die Gelegen­

heit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich . 

Altdorf, 1. September 2023 

Im Namen des Regierungsrats 

Der Landammann 
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